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Arealentwicklung Bahnhof Herisau; Gesamtprojekt für Projektperimeter „Bahnhofplatz mit 

Bushof“; Projektierungskredit über Fr. 1,3 Mio. für die Ausarbeitung eines konkreten Bau-

projektes mit Kostenvoranschlag – Beschlussfassung 
 
 
(Grundlage und Bestandteil dieses Protokolls bildet der Antrag des Gemeinderates vom 9. Februar 

2017) 

 
 
Antrag 

 
Mit Beschluss vom 24. Januar 2017 unterbreitet der Gemeinderat dem Einwohnerrat 
folgende Anträge: 
 
1. Auf die Vorlage einzutreten; 
 
2. den Projektierungskredit für die Ausarbeitung des Bauprojektes samt detail-

liertem Kostenvoranschlag mit einer Genauigkeit von +/- 10% für das Ge-
samtprojekt des Perimeters "Bahnhofplatz mit Bushof" in der Höhe von 
1'300'000 Franken zu Lasten der Investitionsrechnung zu bewilligen. (Konto 
INV 00179); 

 
3. festzustellen, dass der Beschluss über Ziffer 2 dieses Antrages gemäss Art. 12 

Abs. 1 lit. a dem fakultativen Referendum untersteht. 
 
 
Eintretensfrage 

 
Wortmeldungen - Max Eugster, Gemeinderat 
 - Ralf Menet, Präsident Finanzkommission 
 
 - Glen Aggeler, CVP-/EVP-Fraktion 
 - Peter Federer, SP-Fraktion 
 - Monika Baumberger, FDP-Fraktion 
 - Christian Oertle, SVP-Fraktion 
 
 - Reto Sonderegger 
 - Roger Mantel 
 - Max Eugster, Gemeinderat 
 - Renzo Andreani, Gemeindepräsident 
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Beschluss 

 
„Eintreten“ wird mit 27 „Ja-“ zu 3 „Nein-“Stimmen beschlossen. 
 
 
Detailberatung 

 
Wortmeldungen - Peter Federer 
 - Max Eugster, Gemeinderat 
 
 
Abstimmung 

 
Der nachfolgende Beschluss des Einwohnerrates erfährt Zustimmung mit 27 „Ja-“ 
zu 3 „Nein-“Stimmen. 
 
 
Beschluss 

 
Der Einwohnerrat 
 
 

b e s c h l i e s s t : 
 
1. Der Projektierungskredit für die Ausarbeitung des Bauprojektes samt 

detailliertem Kostenvoranschlag mit einer Genauigkeit von +/- 10% 
für das Gesamtprojekt des Perimeters "Bahnhofplatz mit Bushof" in 
der Höhe von 1'300'000 Franken zu Lasten der Investitionsrechnung 
wird bewilligt (Konto INV 00179). 

 
2. Es wird festgestellt, dass der Beschluss gemäss Art. 12 Abs. 1 lit. a dem 

fakultativen Referendum untersteht. 


